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- 20? —

»och von hiesigen Schulfreunden schöne Geschenke, so daß schon manches Saa-

menkörnchen des Guteu und Schönen, für Herz und Geist gestreut werden

kann. — Mit welchem Eifer und welcher Aufopferung man übrigens hier die

Volksschule zu heben strebt, werde ich ihnen nächstens berichten.

Thurgau. (Korr.) Am 1. d. M. war die Aufnahmsprüsung der

Seminar-Aspiranten. Ein thurg. Schulmann warnte und mahnte die Jünglinge,
die sich dem Lehrerberufe widmen wollten in Nro. 25. u. 26 des »Wächter."

Seine Worte waren wahr und beherzigenswert!), trotzdem ist bei der Prüfung
die seltene Zahl von 28 Thurgaucrn erschienen, die theilweise sehr hübsche

Vorkenntnisse besaßen. Sie sind also gesonnen, in guten Treuen alle Mühseligkeiten

und Widerwärtigkeiten, die ihrer Warren, mannhaft zu ertragen. Arme

Jünglinge!

Italien. Während Oesterreich sein Schulwesen wieder den Jesuiten in

die Häute spielt, haben dieselben sich in Toskana eine empfindliche Abweisung

geholt. Eine Deputation dieses Ordens war in Florenz eingetroffen, um sich

vorerst incoguito zur Uebernahme des Unterrichts bereit zn erklären uud dann

allmälig in den Wiederbesitz ihrer confiszirten Güter zu gelangen, Ter
Premierminister, an den sie sich gewendet hatte, bewies ihr, daß in Toskana fiir
den Jugenduntcrricht wohl mehr geschehe, als sonst in ganz Italien nnd

namentlich im Kirchenstaat, woher sie eben konnne. Das ganze Unterrichtssystem

in Toskana sei ein wohldurchdachtes, dem Bebürfniß angemessenes uud es

könnte daher uur störend eingreisen, wollte man ein anderes System, es möge

selbst vorzügticher sein, daneben einführen. Bezüglich der Restitution der

eingezogenen Güter bemerkte der Minister, daß der Staat diese Besitzungen gar
nicht eingezogen habe, sondern daß dieselben mit Zustimmung und besonderer

Verfügung des damaligen Papstes an andere geistliche Corporation»:
übergegangen seien. Es sei dieß eine Strafe dafür gewesen, daß die Jesuiten,
die damals ihrem Orden gemachten Beschuldigungen nicht widerlegt hätten.
Die Regierung könne dagegen nichts thun. Trotz dieser Ablehnung wurden
die Herren dringender und beriefen sich auf ihre Berechtigung, auf den
erlittenen Raub an ihrem Eigeuthum u. s. w. Nnn sagte ihnen der Minister:
»Bis jetzt habe ich mit Ihnen als Fremder gesprochen oder als
Privatmann zum Privatmann. Da Sie aber Ihre Zugehörigkeit zu einem

Orden in Anspruch nehmen, der in Toskana nicht gedutdet wird, nnd sich

als Bevollmächtigte desselben erklären, so zwingen Sie mich, nun auch als

Minister mit Ihnen zu sprechen. Sie wissen, daß den Jesuiten der Eintritt
in Toskana verboten ist. Hier sehen Sie, was es auf meiner Uhr ist. Wenn
Sie binnen 24 Stunden nicht die toskanische Grenze hinter sich haben, so
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